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Erfreuliches betr. den Arbeitsbereich
fur landwirtschaftliche Traktoren

In ausserondentlich zuvorkommender Weise
hat sich die Eidg. Oberzolldirektion bereit er-
kldart, den durch die kriegswirtschaftlichen Mass-
nahmen geschaffenen Verhéltnissen betreffend
die Verwendung und den richtigen, d. h. den mit
dem grossten Nutzeffekt verbundenen Einsatz
der landw. Traktoren durch eine Revision der
sog. Verwendungsverpflichtung Rechnung zu
tragen. Sie hat uns und das Schweiz. Bauern-
sukretariat um entsprechende Vorschldge ersucht.
Wir haben unseren Gegenvorschlag auf dem von
icher eingenommenen und bei jeder Gelegenheit
auch betr. die Motorfahrzeuggesetzgebung ver-
tretenen grundsétzlichen Standpunkt aufgebaut,
dass das Kriterium des Landwirtschaftstraktors
fiir die Verwendungsverpflichtung heute einzig
darin erblickt werden sollte, ob mit dem Traktor
ausschliesslich landwirtschaftliche Arbeiten ver-
richtet werden oder nicht, gleichgiiltig ob die-
selben nur fiir den eigenen Betrieb oder auf Rech-
nung Dritter ausgefiihrt werden, Wir haben un-
serer Ueberzeugung Ausdruck gegeben, dass nur
durch die Beachtung dieses Grundsatzes die un-
bedingt erforderliche gegenseitige Hilfsbereit-
schaft restlos verwirklicht werden konne, die uns
g-wiss auch nach der Wiederkehr normaler Ver-
hltnisse nicht minder wohl anstehen werde. Es
sei im Interesse der Sicherung der inldndischen
landw. Produktion ein unerlissliches Erforder-
nis, dass die Probleme des landwirtschaftlichen
Traktors und einer rationellen Motorisierung der
Landwirtschaft grossziigig behandelt und nicht
mit kleinlichen Einschrdnkungen belastet werden
und damit zu stets neuen Reibungen Anlass ge-
ben. Der landw. Traktor miisse auch fiir die kom-
mende Revision der Gesetzgebung primir als
Zugarbeitsmaschine und nicht als Motorfahrzeug
betrachtet werden. Er miisse daher ohne betriebs-
wirtschaftlich in die Waagschale fallende Be-
schrinkungen in der Bewirtschaftung eines Land-
oder Forstwirtschaftsbetriebes an Stelle tierischer
Zugkraft verwendet werden diirfen. Sollten sich
dann bei einer solchen weitherzigen, allen guten
Entwicklungstendenzen Raum lassenden grund-
sdtzlichen Regelung trotzdem noch Auswiichse
zeigen, so werden sich immer Mittel und Wege
finden, um denselben wirksam entgegentreten zu
koénnen.

Es freut uns ausserordentlich, unsern Mitglie-
dern und allen Traktorbesitzern mitteilen zu kon-
nen, dass die Eidg. Oberzolldirektion diesen Er-
wigungen in vollem Umfange Rechnung getra-
gen und unsere Vorschldge vollinhaltlich ange-
nommen hat.

Danach gelten inskiinftig fiir unter Zollrevers
stehende importierte 1andw. Traktoren oder Be-
standteile, sowie fiir die Verwendung von zoll-
begiinstigten Brennstoffen (White Spirit, Petro-
leum, Dieseldl) folgende Bestimmungen {iber den
Arbeitsbereich:

Arbeiten, fiir welche die nach Tarifnummer
896 b verzollten Landwirtschaftstrakforen und
die nach den Tarifnummern 643 b, 1126, 1127
und 1128 zugelassenen Mineral- und Teeréle
als Treibstoff verwendet werden diirfen.

1. Alle Arbeiten, die mit der Bewirtschaftung eines
Land- oder Forstwirtschaftsbetriebes in irgend einem
Zusammenhang stehen. Als solche gelten auch Fahrten
und Fuhren, die zur Bearbeitung von Feld und Wald
(Futter-, Gemiise-, Hackfrucht-, Getreide-, Wald-,
Obst-, Wein- und Gartenbau, etc.), sowie solche, die
fiir die Verarbeitung und Verwertung der direk-
ten land- und forstwirtschaftlichen Produkte not-
wendig sind. Zu diesen Arbeiten gehdort also beispiels-
weise auch der Transport der Milch vom landwirt-
schaftlichen Betrieb zur Abnahmestelle (Kiserei, Ver-
kaufszentrale, Bahnstation, Milchsiederei, etc.).

Die vorstehend aufgefiihrten Arbeiten diirfen im
gleichen Rahmen auch fiir andere Produzenten und
zwar selbst gegen Entgelt vorgenommen werden.

2. Die Ab- und Zufuhr von Vieh, Sdmereien, Diing- und
Futtermitteln, Streue etc., sowie von landwirtschaft-
lichen Maschinen und Geridten, soweit diese aus dem
eigenen landwirtschaftlichen Betrieb stammen, bezw.
fiir denselben bestimmt sind und kein gewerbsmissi-
ger Handel mit ihnen getrieben wird. Unter den
ndmlichen Voraussetzungen sind auch Fuhren der ge-
nannten Art fiir andere landwirtschaftliche Betriebe,
oder fiir landwirtschaftliche Genossenschaften, denen
der Traktorbesitzer angehort, statthaft.

3. Die Zu- und Abfuhr von Baumaterialien fiir den eige-

nen Landwirtschaftsbetrieb oder als nachbarliche
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4. Kiesfuhren und Torffuhren aus einer Kiesgrube bezw.
einem Torfstich, welche zum eigenen Landwirtschafts-
betrieb gehdren, soweit die Aushbeutung derselben nur
als Nebengewerbe betrieben wird. Unter den nédm-
lichen Voraussetzungen sind auch Fuhren dieser Art
fiir andere landwirtschaftliche Betriebe, auch gegen
Entgelt, statthaft.

5. Fuhren von Kies und dergleichen Material fiir die
Neuanlagz und den Unterhalt von Strassen und Wegen
bei Giiterzusammenlegungen und Ameliorationen durch
Flurgenossenschaften oder bei gemeindeweisen Giiter-
zusammenlegungen, auch gegen Entschiddigung oder
Steuerglattstellung, sofern alle Genossenschafter resp.
beteiligten Mitglieder der betreffenden Gemeinden in
einem bestimmten Verhiltnis zu diesen Arbeiten be-
rechtigt oder verpflichtet sind. Fuhren der nidm-
lichen Art sind auch zuldssig bei Wuhrungen und
Verbauungen, bei denen der Traktorhalter direkt be-
teiligt ist, sowie zum Zwecke von nachbarlichen Hilfe-
leistungen geméiss Ortsgebrauch.

6. Fronarbeiten (Gemeindewerk) und sonstige Arbeiten
zum Unterhalt von Strassen und Wegen in der Ge-
meinde, wo der Traktorbesitzer steuerpflichtig ist,
sofern bei der Vergebung der betreffenden Arbeiten
alle Bewerber gleichmissig oder nach einem bestimm-
ten Verteiler beriicksichtigt werden.

7. Arbeiten fiir die Gemeinde, die im Einverstidndnis
mit den Behtérden zum Abverdienen der eigenen
Steuern geleistet werden diirfen.

Nicht zuldssig sind dagegen alle unter den Ziffern
1—7 hiervor nicht aufgefiihrten Arbeiten, namentlich
alle Fahrten zu gewerbsmissigen Transporten gegen
Entgelt jeder Art, sowie Fuhren, die auf dem Submis-
sionsweg an einzelne vergeben werden.

Diese neuen Bestimmungen treten am 15. Aug.
1940 in Kraft.

*

Damit hoffen wir alle bisherigen, fiir die Be-
teiligten jeweils so unangenehmen Reibungsfli-
chen endgiiltig beseitigt zu haben. Wir geben
aber gleichzeitig auch der bestimmten Erwartung
Ausdruck, dass nunmehr alle Uebergriffe {iber
den klar umschriebenen Verwendungsbereich hin-
aus inskiinftig vermieden werden und dass die
Besitzer landw. Traktoren ihre Maschinen fiirder-
hin wirklich nur zu Jlandwirtschaftlichen Ar-
beiten verwenden und alle Fahrten zu gewerbs-
missigen Transporten vermeiden oder dann zum
vornherein alle Konsequenzen und Lasten, die
mit dem gemischtwirtschaftlichen Betrieb ver-
bunden sind, auf sich nehmen, nidmlich Industrie-
zoll fiir importierte Traktoren und Bestandteile,
sowie Bezug voll verzollter Brennstoffe.

Der vollstindige Verzicht auf Industriefuhren
diirfte unter diesen Umstinden in weitaus den
meisten Fillen nicht schwer fallen. Wir wollen
den landw. Traktor als Universal-Arbeitsmaschine
entwickeln und vervollkommnen, unter strikter
Beobachtung der gesetzlich zuldssigen Maximal-
geschwindigkeit von 20 km/Std. Diese Geschwin-
digkeitsbeschriankung schliesst rationelle Strafien-
transporte, soweit sie sich nicht aus dem Land-
wirtschaftsbetrieb ergeben, vollstdndig aus. Wir
wollen diese Transporte daher gerne und vorbe-
haltlos dem Autotransportgewerbe iiberlassen und
damit einen weiteren grossen und schweren Stein
des Anstosses und der Opposition dieser Kreise
gegeniiber dem Landwirtschaftstraktor aus dem
Wege rdumen helfen. A. S-r.

Zum Nachsinnen uber das Brennstoffproblem

Pour réfléchir sur le probléeme des carburants

Die neue Zuteilung von Brennstoffen an die
Besitzer von Automobilen, Lastwagen und Indu-
strietraktoren bringt viele Geschiftsleute und
Gewerbetreibende in eine unerfreuliche, ja oft
katastrophale Situation. Auf den bisherigen be-
reits schon grossen Einschridnkungen, erfolgt nun
pro August eine weitere starke Beschneidung des
Kontingentes. Zuteilungen von 20—50 It. pro
Personenwagen sind an der Tagesordnung. Viele
Erwerbszweige miissen stillgelegt werden, so u. a.
Transportunternehmungen, Reisecars, etc. Da die
Zuteilung in keinem Verhaltnis mehr steht zu den
festen Unkosten des Automobils, so wird das
Autogewerbe, wenn sich die Lage nicht dndert,
bosen Tagen entgegengehen. Die finanziellen
Folgen werden uniibersehbar sein, arbeiten doch
iiber 60,000 Personen im Autogewerbe und ver-
wandten Berufen.

Die unanfechtbare Begriindung fiir diese ein-
schneidenden behérdlichen Massnahmen liegt in
der fast vollstdndigen Stockung der Zufuhr von
flilssigen Brennstoffen. Dieser Stillstand riihrt
her von den kriegerischen Aktionen zur See, der

Blockierung der Schiffe und Héfen, der Ver-
nichtung grosser Lager und der Zuriickbehal-
tung der von der Schweiz gekauften Brennstoffe
durch die kriegfithrenden Staaten.

Neid und Missgunst auf scheinbar «Besser-
gestellte» in der Brennstoffzuteilung sind des-
halb eine ganz natiirliche Folgeerscheinung. Zu
jenen gehoren auch die landw. Traktorbesitzer.
Die meisten Anwiirfe und Klagen gegen den
Vorrang des landw. Traktors kommen begreif-
licherweise aus den Kreisen des Transport- und
Autogewerbes. Diese Leute vergessen, dass es
sich bei der Zuteilung .von Brennstoff an die
Landwirtschaft nicht darum handelt, eine ge-
wisse Klasse von Leuten zu bevorzugen, sondern
darum, den schweiz. Getreide- und Hackfrucht-
bau moglichst rasch auf hoéchstmogliche Pro-
duktionsfiahigkeit zu bringen. Dass trotz Mobili-
sation und Leutemangel auf diesem Gebiete viel
geleistet worden ist, dafiir kann die Sektion fiir
landw. Produktion des Eidg. Kriegserndhrungs-
amtes den Beweis antreten. Ein Grossteil der
Ausdehnung der Ackerfldche ist auf das Konto

”g y gl' 8 V gl. pili 0”’”” y Traktorbesitzer ! Beachtét die neuen Vorschriften.

76



	Erfreuliches betr. den Arbeitsbereich für landwirtschaftliche Traktoren

